
Die Hülfskasse ist ein karitativer Verein.

Sie unterstützt Rechtsanwälte und deren 
Familien in schwierigen Lebenssituationen 
mit finanziellen Beihilfen, z. B. im Rahmen 
der jährlichen Weihnachtsspendenaktion.

Hülfskasse Deutscher Rechtsanwälte
Steintwietenhof 2, 4. OG
20459 Hamburg

Telefon: (040) 36 50 79 
Fax: (040) 37 46 45

E-Mail:  
info@huelfskasse.de
Internet:  
www.huelfskasse.de  
Facebook:  
www.facebook.com/huelfskasse

Sie können auf folgendes Konto spenden:
Deutsche Bank Hamburg
IBAN: DE45 2007 0000 0030 9906 00 
BIC: DEUTDEHHXXX
 
Oder sicher via Internet:
Auf unserer Webseite können Sie einmalige und wieder-
kehrende Spenden einfach einrichten.
 
www.huelfskasse.de/spenden/ 
 

Ihre Spenden sind steuerabzugsfähig.
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Unsere Hilfen
Wir unterstützen Bedürftige und deren An-
gehörige. Dazu zählen Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte, deren Witwen und Wit-
wer sowie Kinder, solange sie sich noch in 
der Ausbildung befinden.

Als Voraussetzungen gelten Notlagen, 
die durch Krankheit, Alter oder schwere 
Schicksalsschläge verursacht wurden.
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Ihre Spende hilft:Die Hülfskasse – eine Ergänzung 
der Solidargemeinschaft
 
Ursprünglich sollten die Kammern selbst 
„Fürsorgeeinrichtungen für Rechtsanwälte 
und deren Hinterbliebene (...) schaffen“.
In vier deutschen Kammerbezirken hat die 
1885 gegründete „Hülfskasse für Deutsche 
Rechtsanwälte“ heute noch diese Funktion.

Dabei hilft die Hülfskasse in allen 28 Kam-
merbezirken Deutschlands, also nicht nur 
im Bereich der Mitgliedskammern – das ist 
gelebte Solidarität innerhalb der Anwalt-
schaft!

Finanzierung

Mitglieder der Hülfskasse Deutscher Rechts-
anwälte sind die Rechtsanwaltskammern 
beim Bundesgerichtshof, Braunschweig, 
Hamburg und Schleswig-Holstein. Diese Mit-
gliedskammern entrichten Beiträge an die 
Hülfskasse.

Eine weitere wichtige  Basis der Tätigkeit un-
seres karitativen Vereins sind Spenden und 
Zuweisungen von Gerichten.

1. Ein Kollege aus Norddeutschland mit vier minder-
jährigen Kindern erlitt einen Schlaganfall. Es dauer-
te mehrere Monate, bis die Berufsunfähigkeitsrente 
einsetzte. In der Wartezeit konnte die Hülfskasse 
der sechsköpfigen Familie mit Beträgen aus der 
Weihnachtsspende aushelfen. „.In diesem Monat ist die Spende eine beson-

ders große Hilfe, da mein Mann im April einen 
Schlaganfall erlitten hat... Derzeit ist er noch 
nicht wieder so richtig arbeitsfähig...“

„1000 Dank mal wieder für diese freudige  
Überraschung!!!
Ich weiß gar nicht, was wir ohne Ihre Hilfe machen wür-
den. Immer wieder eine Rettung für anfallende Kosten. 
Mal ist es ... eine neue Brille für die Kinder, dann der 
Backofen...“

„...vielen vielen Dank für die Weihnachts-
spende. Sie tut so gut! Beste Wünsche auch 
für meine ehemaligen Kollegen.“

2. Eine 75jährige ehemalige Rechtsanwältin ist dank-
bar für einmalige Beihilfen. Aufgrund ihrer Erkran-
kung war sie gezwungen, bereits mit 58 Jahren in 
Frührente zu gehen. Momentan erhält sie Zuschüs-
se für eine ambulante Pflege, auf die sie andernfalls 
verzichten müsste.

Ein ganz besonderes Dankeschön erreichte uns von Karl-Jonas Z.


